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1. 
Die Aargauische Volksinitiative "JA! für euse Wald" 
wird in formeller und materieller Hinsicht als gültig 
erklärt. 
 

  

 
2. 
Die Aargauische Volksinitiative wird dem Volk ohne 
Gegenvorschlag zur Ablehnung empfohlen. 
 

  

 
3. 
Es werden die folgenden parlamentarischen Vorstösse 
als erledigt von der Kontrolle abgeschrieben: 
 ( 
- (10.78) Postulat Richard Plüss, SVP, Lupfig, Rudolf 
Lüscher, CVP, Laufenburg, Jörg Villiger, Grüne, 
Aarburg vom 16. März 2010 betreffend Auslegung und 
Anpassung der Tarife für die Hoheitsaufgaben, welche 
die Aargauer Förster im Dienste des Kantons und der 
Gemeinden erledigen 
 
- (14.63) Motion Richard Plüss, SVP, Lupfig, vom 25. 
März 2014 betreffend Umsetzung der §§ 26 und 28 
des Aargauischen Waldgesetzes und damit verbunden 
eine kantonale Regelung der Forstrevieraufgaben und 
Forstrevierbeiträge sowie Forstrevierentschädigungen 
zwischen Kanton und Gemeinden; Umwandlung in ein 
Postulat (16. September 2014) 
 

 
 
Aufrechterhaltung der Vorstösse 

 
 
Zustimmung 
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4. (neu) 
Waldverordnung und -dekret sind so anzupassen, 
dass die Aufsichts-, Vollzugs- und Kontrollaufgaben 
der Forstreviere gemäss § 25 Abs. 1 lit. c und § 28 
AWaG künftig aufwandgerecht abgegolten werden. 
Der Regierungsrat hat dies bereits auf den AFP 2019 - 
2022 umzusetzen und stellt hierfür pro Jahr 2,5 
Millionen Franken zur Verfügung. 
 

 
 
Zustimmung 

 


